
Seite 1 von 6 
 

Anlage 

Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur Änderung 
kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften vom 18. Dezember 
2018. Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW) Ausgabe 2018 Nr. 32 vom 28.12.2018. 

 

§ 27 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen:  
Politische Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. 

 

Gegenüberstellung Integrationsrat und Integrationsausschuss: 

 

Integrationsrat Integrationsausschuss 

(1) In einer Gemeinde, in der mindestens 5.000 ausländische Einwohner ihre Hauptwohnung 
haben, ist ein Integrationsrat zu bilden. 

In einer Gemeinde, in der mindestens 2.000 ausländische Einwohner ihre Hauptwohnung haben, 
ist ein Integrationsrat zu bilden, wenn mindestens 200 Wahlberechtigte gemäß Absatz 3 Satz 1 es 
beantragen. 

In anderen Gemeinden kann ein Integrationsrat gebildet werden. 

Der Integrationsrat wird gebildet, indem die Mitglieder nach Absatz 2 Satz 1 gewählt werden und 
die vom Rat nach Absatz 2 Satz 4 bestellten Ratsmitglieder hinzutreten. Die Zahl der nach Absatz 2 
Satz 1 zu wählenden Mitglieder muss die Zahl der nach Absatz 2 Satz 4 zu bestellenden 
Ratsmitglieder übersteigen.   

(2) In allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl werden für die Dauer der 
Wahlperiode des Rates die Mitglieder nach Listen oder als Einzelbewerber gewählt. Für die 
Mitglieder nach Listen und die Einzelbewerber können Stellvertreter gewählt werden. 

Die Wahl der Mitglieder findet am Tag der Kommunalwahl statt; in den Fällen des Absatz 1 Satz 2 
und 3 ist auch eine spätere Wahl zulässig. 

Für den Integrationsrat bestellt der Rat aus seiner Mitte die weiteren Mitglieder. Die Bestellung 
von Stellvertretern ist zulässig. 

(3) Wahlberechtigt ist, wer  

1.nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 

2.eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 

3.die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat oder 

4.die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3458), erworben hat. 

Darüber hinaus muss die Person am Wahltag  

1.16 Jahre alt sein, 

2.sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 

3.mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. 

Die Gemeinde erstellt ein Wählerverzeichnis, legt dieses zur Einsichtnahme öffentlich aus und 
benachrichtigt die Wahlberechtigten. Wahlberechtigte, die nicht in dem Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, können sich bis zum zwölften Tag vor der Wahl in das Wählerverzeichnis 
eintragen lassen. Sie haben den Nachweis über ihre Wahlberechtigung zu führen.  

(4) Nicht wahlberechtigt sind Ausländer  

1.auf die das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I 
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S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147, nach 
seinem § 1 Absatz 2 Nummer 2 oder 3 keine Anwendung findet oder 

2.die Asylbewerber sind. 

(5) Wählbar sind mit Vollendung des 18. Lebensjahres alle wahlberechtigten Personen nach Absatz 
3 Satz 1 sowie alle Bürger. 

Darüber hinaus muss die Person am Wahltag  

1.sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 

2.seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. 

(6) Bei der Feststellung der Zahl der ausländischen Einwohner nach Absatz 1 lässt die Gemeinde 
die in Absatz 4 bezeichneten Ausländer sowie die Personen, die neben einer ausländischen auch 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, außer Betracht. 

(7) Für die Rechtsstellung der nach Absatz 2 Satz 1 gewählten Mitglieder gelten die §§ 30, 31, 32 
Absatz 2, 33, 43 Absatz 1, 44 und 45 mit Ausnahme des Absatzes 5 Nummer 1 entsprechend. 

Der Integrationsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere 
Stellvertreter. 

Der Integrationsrat regelt seine inneren Angelegenheiten durch eine Geschäftsordnung.   

(8) Rat und Integrationsrat sollen sich über die Themen und Aufgaben der Integration in der 
Gemeinde abstimmen. Der Integrationsrat kann sich darüber hinaus mit allen Angelegenheiten der 
Gemeinde befassen. Auf Antrag des Integrationsrates ist eine Anregung oder Stellungnahme des 
Integrationsrates dem Rat, einer Bezirks Vertretung oder einem Ausschuss vorzulegen. Der 
Vorsitzende des Integrationsrates oder ein anderes vom Integrationsrat benanntes Mitglied ist 
berechtigt, bei der Beratung dieser Angelegenheit an der Sitzung teilzunehmen; auf sein Verlangen 
ist ihm dazu das Wort zu erteilen. 

(9) Der Integrationsrat soll zu Fragen, die ihm vom Rat, einem Ausschuss, einer Bezirks Vertretung 
oder vom Bürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen. 

(10) Dem Integrationsrat sind die zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur 
Verfügung zu stellen. Der Rat kann nach Anhörung des Integrationsrates den Rahmen festlegen, 
innerhalb dessen der Integrationsrat über ihm vom Rat zugewiesene Haushaltsmittel entscheiden 
kann. 

(11) Für die Wahl zum Integrationsrat nach Absatz 2 Satz 1 gelten die §§ 2, 5 Absatz 1, §§ 9 bis 13, 
24 bis 27, 30, 34 bis 46, 47 Satz 1 und § 48 des Kommunalwahlgesetzes entsprechend; § 29 
Kommunalwahlgesetz gilt entsprechend, soweit die Gemeinden keine abweichenden Regelungen 
treffen. Das für Kommunales zuständige Ministerium kann durch Rechtsverordnung das Nähere 
über die Wahlvorschläge sowie weitere Einzelheiten über die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl sowie über die Wahlprüfung regeln. 

Keine Regelung für den Integrationsrat. (12) Anstelle eines Integrationsrates kann durch 
Beschluss des Rates ein beratender Ausschuss 
(Integrationsausschuss) gebildet werden. Für 
den Integrationsausschuss gelten die Regelun-
gen für den Integrationsrat entsprechend. 
Ergänzend sind auf den Integrationsausschuss § 
57 Absatz 4 Satz 1 und § 58 anzuwenden. Die 
Zahl der nach Absatz 2 Satz 1 gewählten 
Mitglieder muss die Zahl der vom Rat nach 
Absatz 2 Satz 4 bestellten Ratsmitglieder und 
der vom Rat nach § 58 Absatz 3 bestellten 
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sachkundigen Bürger übertreffen. Der 
Integrationsausschuss ist wie ein Ratsausschuss 
in die Beratungsfolge des Rates einzubinden. 

Keine Regelung für den Integrationsrat § 57 GO NRW – Bildung von Ausschüssen – 
Absatz 4 Satz 1:  

Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse 
allgemeine Richtlinien aufstellen. 

Keine Regelung für den Integrationsrat § 58 GO NRW – Zusammensetzung der 
Ausschüsse und ihr Verfahren: 

(1) Der Rat regelt mit der Mehrheit der 
Stimmen der Ratsmitglieder die 
Zusammensetzung der Ausschüsse und ihre 
Befugnisse. Soweit er stellvertretende 
Ausschussmitglieder bestellt, ist die Reihenfolge 
der Vertretung zu regeln. Der Bürgermeister hat 
das Recht, mit beratender Stimme an den 
Sitzungen der Ausschüsse teilzunehmen; ihm ist 
auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen. An 
nicht öffentlichen Sitzungen eines Ausschusses 
können die stellvertretenden 
Ausschussmitglieder sowie alle Ratsmitglieder 
als Zuhörer teilnehmen; nach Maßgabe der 
Geschäftsordnung können auch die Mitglieder 
der Bezirksvertretungen als Zuhörer 
teilnehmen, ebenso die Mitglieder anderer 
Ausschüsse, soweit deren Aufgabenbereich 
durch den Beratungsgegenstand berührt wird. 
Die Teilnahme als Zuhörer begründet keinen 
Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls und 
auf Zahlung von Sitzungsgeld; § 45 Absatz 5 
Nummer 3 bleibt unberührt. Wird in einer 
Ausschusssitzung ein Antrag beraten, den ein 
Ratsmitglied gestellt hat, das dem Ausschuss 
nicht angehört, so kann es sich an der Beratung 
beteiligen. Fraktionen, die in einem Ausschuss 
nicht vertreten sind, sind berechtigt, für diesen 
Ausschuss ein Ratsmitglied oder einen 
sachkundigen Bürger, der dem Rat angehören 
kann, zu benennen. Das benannte Ratsmitglied 
oder der benannte sachkundige Bürger wird 
vom Rat zum Mitglied des Ausschusses bestellt. 
Sie wirken in dem Ausschuss mit beratender 
Stimme mit. Bei der Zusammensetzung und der 
Berechnung der Beschlussfähigkeit des 
Ausschusses werden sie nicht mitgezählt. Ein 
Ratsmitglied hat das Recht, mindestens einem 
der Ausschüsse als Mitglied mit beratender 
Stimme anzugehören. Die Sätze 8 bis 10 gelten 
entsprechend. 
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(2) Auf die Ausschussmitglieder und das 
Verfahren in den Ausschüssen finden die für 
den Rat geltenden Vorschriften entsprechende 
Anwendung. Der Ausschussvorsitzende setzt die 
Tagesordnung im Benehmen mit dem 
Bürgermeister fest. Auf Verlangen des 
Bürgermeisters ist der Ausschussvorsitzende 
verpflichtet, einen Gegenstand in die Tages-
ordnung aufzunehmen. Der Ausschuss-
vorsitzende ist in gleicher Weise verpflichtet, 
wenn eine Fraktion dies beantragt. Abweichend 
von § 48 Abs. 1 Satz 4 brauchen Zeit und Ort der 
Ausschusssitzungen sowie die Tagesordnung 
nicht öffentlich bekanntgemacht zu werden; der 
Bürgermeister soll die Öffentlichkeit hierüber 
vorher in geeigneter Weise unterrichten.  

(3) Zu Mitgliedern der Ausschüsse, mit 
Ausnahme des Hauptausschusses, können 
neben Ratsmitgliedern auch sachkundige 
Bürger, die dem Rat angehören können, bestellt 
werden. Zur Übernahme der Tätigkeit als 
sachkundiger Bürger ist niemand verpflichtet. 
Die Zahl der sachkundigen Bürger darf die Zahl 
der Ratsmitglieder in den einzelnen 
Ausschüssen nicht erreichen. Die Ausschüsse 
sind nur beschlussfähig, wenn die Zahl der 
anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der 
anwesenden sachkundigen Bürger übersteigt. 
Sie gelten auch insoweit als beschlussfähig, 
solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht 
festgestellt ist. Die Ausschüsse können 
Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die 
von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen 
werden und Sachverständige zu den 
Beratungen zuziehen. 

(4) Als Mitglieder mit beratender Stimme 
können den Ausschüssen volljährige 
sachkundige Einwohner angehören, die in 
entsprechender Anwendung des § 50 Abs. 3 zu 
wählen sind. Im Übrigen gilt Absatz 3 Satz 1 und 
2 entsprechend.  

(5) Haben sich die Fraktionen über die 
Verteilung der Ausschussvorsitze geeinigt und 
wird dieser Einigung nicht von einem Fünftel 
der Ratsmitglieder widersprochen, so 
bestimmen die Fraktionen die 
Ausschussvorsitzenden aus der Mitte der den 
Ausschüssen angehörenden stimmberechtigten 
Ratsmitglieder. Soweit eine Einigung nicht zu 
Stande kommt, werden den Fraktionen die 
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Ausschussvorsitze in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen zugeteilt, die sich durch Teilung 
der Mitgliederzahlen der Fraktionen durch 1, 2, 
3 usw. ergeben; mehrere Fraktionen können 
sich zusammenschließen. Bei gleichen 
Höchstzahlen entscheidet das Los, das der 
Bürgermeister zu ziehen hat. Die Fraktionen 
benennen die Ausschüsse, deren Vorsitz sie 
beanspruchen, in der Reihenfolge der 
Höchstzahlen und bestimmen die Vorsitzenden. 
Scheidet ein Ausschussvorsitzender während 
der Wahlperiode aus, bestimmt die Fraktion, 
der er angehört, ein Ratsmitglied zum 
Nachfolger. Die Sätze 1 bis 5 gelten für 
stellvertretende Vorsitzende entsprechend.  

(6) Werden Ausschüsse während der 
Wahlperiode neu gebildet, aufgelöst oder ihre 
Aufgaben wesentlich verändert, ist das 
Verfahren nach Absatz 5 zu wiederholen.  

(7) Über die Beschlüsse der Ausschüsse ist eine 
Niederschrift aufzunehmen. Diese ist dem 
Bürgermeister und den Ausschussmitgliedern 
zuzuleiten. 

Keine Regelung für den Integrationsrat § 50 GO NRW – Abstimmungen- Absatz 3: 

Haben sich die Ratsmitglieder zur Besetzung der 
Ausschüsse auf einen einheitlichen 
Wahlvorschlag geeinigt, ist der einstimmige 
Beschluss der Ratsmitglieder über die Annahme 
dieses Wahlvorschlages ausreichend. Kommt 
ein einheitlicher Wahlvorschlag nicht zu Stande, 
so wird nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl in einem Wahlgang abgestimmt. 
Dabei sind die Wahlstellen auf die 
Wahlvorschläge der Fraktionen und Gruppen 
des Rates entsprechend dem Verhältnis der 
Stimmenzahlen, die auf die einzelnen 
Wahlvorschläge entfallen, zur Gesamtzahl der 
abgegebenen gültigen Stimmen zu verteilen. 
Jedem Wahlvorschlag werden zunächst so viele 
Sitze zugeteilt, wie sich für ihn ganze Zahlen 
ergeben. Sind danach noch Sitze zu vergeben, 
so sind sie in der Reihenfolge der höchsten 
Zahlenbruchteile zuzuteilen. Bei gleichen 
Zahlenbruchteilen entscheidet das Los. Scheidet 
jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, 
wählen die Ratsmitglieder auf Vorschlag der 
Fraktion oder Gruppe, welcher das 
ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl 
angehörte, einen Nachfolger. 
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